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Allgemeine Daten

Zuständigkeit BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT OBERPULLENDORF
ZVR-Zahl 700432393

Vereinsdaten
Name Landes-Radsport-Verband Burgenland

Sitz Markt Sankt Martin (Markt Sankt Martin)
c/o -

Zustellanschrift 7341 Markt Sankt Martin, Bahngasse 16
Land Österreich

Entstehungsdatum 06.04.1951
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Der Präsident vertritt den Verband nach außen und führt die Geschäfte im LRV
Burgenland, bei seiner Verhinderung vertritt ihn der Vizepräsident. Wird vom
Vorstand ein Geschäftsführer gewählt, ist dieser für die Geschäftsführung im LRV
Burgenland zuständig.

Schriftliche Ausfertigungen des Verbandes, sofern sie keine Nachteile und
Veränderungen in der Verbandsstruktur hervorrufen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit
der Unterschriften des Präsident oder des Geschäftsführers, sofern ein solcher
bestellt ist. In darüber hinausgehenden Angelegenheiten sind schriftliche
Ausfertigungen des Verbandes nur gültig, wenn sie vom Präsidenten und vom
Schriftführer, in Geldangelegenheiten (=vermögenswerte Dispositionen) vom
Präsidenten und vom Kassiers unterschrieben sind. Rechtsgeschäfte zwischen
Mitgliedern des Vorstandes und des Kontrollausschusses und dem Verband
bedürfen zu ihrer Gültigkeit außerdem der Genehmigung der Generalversammlung.

Organschaftliche Vertreter
Präsident

Vertretungsbefugnis 31.01.2025 - 30.01.2029 (Funktionsperiode)
Familienname Kratzer

Vorname Günter
Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Vizepräsident
Vertretungsbefugnis 31.01.2025 - 30.01.2029 (Funktionsperiode)

Familienname Trummer
Vorname Mario

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Schriftführer
Vertretungsbefugnis 31.01.2025 - 30.01.2029 (Funktionsperiode)

Familienname Berlakovich
Vorname Edmund

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Kassier
Vertretungsbefugnis 31.01.2025 - 30.01.2029 (Funktionsperiode)

Familienname Trummer
Vorname Mario

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)
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Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des
Vereins über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller Bundesministerium f. Inneres IV/DDS
Tagesdatum / Uhrzeit Donnerstag 13. Februar 2025 \ 16:58:13

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 2 von 2


		2025-02-13T16:58:13+0100
	Bundesministerium für Inneres
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




